
B A U P U B L I K A T I O N 
________________________ 

 
Es sind nachbenannte Baugespanne errichtet worden. Die Pläne können im Rathaus, 
Gemeindebauamt, eingesehen werden. 
Wer ein unmittelbares, durch das öffentliche Recht geschütztes Interesse hat, kann gegen 
die Bauvorhaben innert 20 Tagen öffentlich-rechtliche Einsprache erheben. 
Privatrechtliche Einsprachen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

 

Bauherr Bauprojekt Tag der Publikation 

im Amtsblatt der 

Landschaft Davos 

Endtermin für 

öffentlich-recht- 

liche Einsprache 

 

STWEG Touring 

Bahnhofstrasse 6 

7260 Davos Dorf 

 

 

 

 

Herr 

Adrian Stiffler 

Pflanzerbachstrasse 81 

8967 Widen 

 

 

Herr und Frau 

René und Susanne 

Schneider 

Justrain 49 

8706 Meilen 

 

 

 

Ersatz der bestehenden 

Balkonanlage, Geb. Assek. 

Nr. 78 auf Parz. Nr. 846, 

Bahnhofstrasse 6, Davos 

Dorf 

 

 

Balkonverglasung Geb. 

Assek. Nr. 442A auf Parz. 

Nr. 1153, Jatzstrasse 6, 

Davos Platz 

 

 

Umbau Wohnhaus, Geb. 

Assek. Nr. 96B auf Parz. Nr. 

5803, Bobbahnstrasse 19, 

Davos Platz 

 

 

 

 

10. Februar 2017 02. März 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäss Artikel 146 ff ‚Baubewilligungsverfahren’ des Baugesetzes der Gemeinde Davos 
erlässt die Baubehörde nach Ablauf der Einsprachefrist den Baubescheid. Der Baubescheid 
wird dem Gesuchsteller und allfälligen Einsprechern schriftlich mitgeteilt. 
 
Davos, 10. Februar 2017  Bausekretariat Davos 


